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Regeste

VVGE 1978/80 Nr. 31, S. 48: Rückweisung einer Beschwerde mangels Prozessfähigkeit.
Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 5. Juli 1978. Sachverhalt: Am 11. Januar 1978
hatte der Einwohnergemeinderat eine von M. gegen das Vorhaben des A., ei

Erwägungen

E. 1
Im Gegensatz zu Verwaltungsrechtspflegeordnungen anderer Kantone (vgl. Luzern: § 19)
enthalten GOG und VGV hinsichtlich des verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsverfahrens
keine Umschreibung der Prozessfähigkeit. Dessen ungeachtet haben die Grundsätze über
Partei- und Prozessfähigkeit des Zivilprozesses auch im Verwaltungsprozess Bedeutung,
soweit es dem Wesen und Zweck des öffentlichrechtlichen Prozesses angemessen ist (E.
Bosshart, Zürcherische Verwaltungsrechtspflege, Zürich 1969, N 1 zu § 21; N 5 zu § 41).
Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, rechtswirksame Prozesshandlungen vorzunehmen und
entgegenzunehmen, selber in eigener Person den Prozess zu führen oder durch einen selbst
bestellten Vertreter führen zu lassen (G. Leuch, Die Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern, Bern 1956, N 1 und 6 zu Art. 35; M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, Bern
1974, 55 f; M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1958, 115 ff;
Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, Zürich 1976, N 1 ff. zu den §§ 27/8;
F. Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, Bern 1969, 122).
Die Prozessfähigkeit ist ein Ausfluss der Handlungsfähigkeit. Wer prozessfähig ist,
bestimmt sich für private Subjekte nach dem Zivilrecht. Gemäss Art. 13 ZGB besitzt die
Handlungsfähigkeit, wer mündig und urteilsfähig ist. Als Prozessvoraussetzung ist die
Prozessfähigkeit vom Gericht von Amtes wegen zu überprüfen (Ule,
Verwaltungsprozessrecht, München 1975, § 31 Ziff. II).

E. 2
Urteilsfähigkeit ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Auf die
Prozessfähigkeit abgewandelt bedeutet dies, dass Prozesshandlungen vernünftig sein
müssen. Gegenstand der Einsprache und Beschwerde ist das Bauvorhaben des A. Mit Urteil
vom 28. Februar 1975 hatte das Kantonsgericht die Liegenschaft dem Neffen der
Beschwerdeführerin zum landwirtschaftlichen Ertragswert zugesprochen und den
Zuweisungsanspruch der heutigen Beschwerdeführerin und damaligen Klägerin
abgewiesen. Das Obergericht hatte die Appellation der Klägerin mit Urteil vom 4. Juni
1975 abgewiesen. Das Bundesgericht ist mit Urteil vom 14. Oktober 1975 auf eine
Berufung nicht eingetreten. Soweit die Ausführungen der Beschwerdeführerin sich
überhaupt auf den Beschwerdegegenstand beziehen, erschöpft sie sich in Anwürfen wie,
ihre Verwandten und der Gemeinderat hätten sich des Vermögens ihres verstorbenen
Bruders bemächtigt. Sie hätten "gesetzwidrige und betrügerische Urteile von der Gerichten



v. Obwalden und Bundesgericht v. Lausanne herausgeben lassen". Die Beschwerdeführerin
fährt dann fort: "Die Jungen (darunter offenbar auch der Beschwerdegegner) haben mit
Betrug von Lausanne einen Stempel erhalten wie ihre Väter betrügerische Urteile gegen
meinen Bruder sel. und uns herausgeben liessen". Die Prozesshandlungen der
Beschwerdeführerin beruhen auf keinerlei vernünftigen Überlegungen mehr, sondern
entspringen ihrer Fixierung, ihr Bruder hätte ihr die Liegenschaft "als Gutmachung"
vermacht, einer Fixierung, die ihr sämtliche die fragliche Parzelle betreffenden
Gerichtsurteile als betrügerische Machenschaften und den grundbuchlichen Ausweis des
Beschwerdegegners als Eigentümer dieser Parzelle als Grundbuchfälschung erscheinen
lässt. Ihre diesbezüglichen Prozesshandlungen können nicht anders als unsinnig bezeichnet
werden. Die Beschwerdeführerin ist hinsichtlich der in diesem Verfahren geltendgemachten
Ansprüche als urteilsunfähig zu betrachten. Sie vermag deshalb unter Vorbehalt
gesetzlicher Ausnahmen durch ihre prozessualen Handlungen keine rechtlichen Wirkungen
herbeizuführen (Art. 18 ZGB) und ist daher grundsätzlich prozessunfähig (BGE 98 Ia 324
ff; 77 II 9 = Pr. 40 Nr. 51; 76 IV 43; E. Bucher, Kommentar zu Art. 16 ZGB, N 102).

E. 3
Ansprüche Prozessunfähiger im Prozess werden im allgemeinen durch einen gesetzlichen
Vertreter wahrgenommen. Die Beschwerdeführerin macht keine Rechte geltend, welche ihr
um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, und die wahrzunehmen ihr deswegen auch ohne
gesetzlichen Vertreter oder Beirat gestattet werden müssten (Sträuli/Messmer, a.a.O. N 14;
E. Bucher, a.a.O. N 95 ff.). Da die Beschwerdeführerin für die im vorliegenden Verfahren
geltendgemachten Ansprüche prozessunfähig ist, könnten diese nur dann weiterverfolgt
werden, wenn ein gesetzlicher Vertreter oder Beirat für sie im Prozess handelte. Die
Beschwerdeführerin ist vom Gerichtspräsidenten schriftlich darauf hingewiesen und
aufgefordert worden, die Mitwirkung eines Vormundes oder Beirates zu veranlassen. Da
die Beschwerdeführerin dieser Aufforderung innert nützlicher Frist nicht nachgekommen
ist, ist die Beschwerde mangels Prozessfähigkeit der Beschwerdeführerin ohne Prüfung der
Begründetheit zurückzuweisen. Zu einer Orientierung der Vormundschaftsbehörde (vgl. A.
Kölz, VRG, Zürich 1978, N 30 zu § 21) sah das Gericht sich nicht veranlasst. de| fr | it
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